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Luzern, Samstag

à Z2.

den 27. Christmonat

!834.

Schweizerische UirchenLeitunS,
herausgegeben von einem

Katholischen Heroine.
Weil jedes frevelhaste Benehmen gegen die Gesammtheit großer ist als gegen Einzelne, so liegt noch größere Schuld in dem Nichtge-

brauche der Autorität als in dem Mißbrauche derselben; weil der Mißbrauch nur auf Einzelne einwirkt, hingegen der Nichtgebrauch
auf Alle zurückfällt.

R o n s l <Z.

Urtheil eines deutschen Bischofs über das im Kanton
St. Gallen promulgirte kirchcnstaatsrechtliche
Gesetz, in einem Privatschreiben mitgetheilt.

Es ist höchst bedauernswürdig, daß man in einigen
Kantonen der Schweiz so feindselig gegen die katholische

Religion gesinnt ist, und solche absichtlich zu untergraben
sucht, welches diesen Kantonen weder Glück noch Segen
verschaffen wird. Die aufgestellten Grundsatze sind nicht

neu, sondern schon öfter bekannt gemacht worden, worübev
man sich nicht wundern darf; denn die Welt ist ein Acker,
auf welchem guter Waizen und das schädlichste Unkraut zur
Reife gelangt. Es giebt ja Menschen, die rauben und
morden; warum soll es nicht Menschen geben, die falsche
lind verderbliche Grundsätze ersinnen und weiter zu verbreiten
suchen? Zwar sind diese und derlei Grundsätze oft und
gründlich widerlegt worden; aber Leute., welche sich ganz
von ihrem verkehrten Sinne und von den ungeordneten
Leidenschaften leiten lassen, fragen nicht: ob die Grundsätze,
die sie angenommen haben, und nach denen sie handeln, wahr
oder falsch sind; sondern ob sie durch Anwendung dieser
Grundsätze ihren Zweck erreichen. Wundern müßte man
sich hingegen, wenn ein ganzes Volk solchen verderblichen,
falschen Grundsätzen beistimmen und denselben durch diese

Veistimmung Gesetzeskraft ertheilen würde; denn jeder
Mensch, der einen gesunden Verstand und ein religiöses

Gefühl hat, muß einsehen, daß dergleichen Grundsätze nicht
gebilligt werden können.

Warum aber jene, die den erwähnten Grundsätzen
huldigen, zu gleicher Zeit Unterhandlungen mit dem päpst-
lichen Stuhle einleiten, obwohl, so lange sie jenen Grund-
sähen anhangen, keine Uebereinstimmung zu Stande kommen

kann, läßt sich leicht erklären. Derlei Menschen wollen
keine Uebereinkunft, sondern nur den Schein, als hätten
sie solche zu bewirken gesucht, um einestheils sich vor dem
Volke zu beschönigen und zu sagen: sie hätten Alles gethan,
um die Angelegenheiten in Güte beizulegen, allein ihre Ve-
mühungen seien fruchtlos gewesen; und anderntheils, um
die Schuld von dem Mißlingen der gepflogenen Unterhand-
lungen auf die geistliche Behörde zu schieben, diese nach
Lust beschimpfen und dann ungehindert an Ausführung
ihrer Plane arbeiten zu können.

Es fehlt diesen und dergleichen Leuten nicht an Einsicht,
wohl aber an gutem Willen. Hieraus wird Alles, was sie

thun, erklärbar. — Zu verschiedenen Ländern und Provinzen
haben sich ähnliche Ereignisse zugetragen; sie waren der
ächte Prüfungsstein, an welchem man die wahren Katho-
liken von jenen, die es nur zum Scheine sind, unterscheiden
konnte. Für die wahren Katholiken sind derlei widrige
Vorfälle eine Zeit, in welcher sie wahrhaft gereinigt worden
sind und sich viele große Verdienste gesammelt haben; für
die Andern hingegen, welche sich durch das böse Beispiel
oder durch ihre Wankelmüthigkeit dem lärmenden Haufen
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zu folgen verleiten lassen, sind die nämlichen Zeiten höchst

unglücklich. Hoffentlich ist in der Schweiz die Zahl der

Erstern groß und der Letztern klein, welches ich sehnlichst

wünsche.

Ein Wort des Ernstes, zunächst an das katholische
Volk des KantonS St. Gallen, und dann auch

an alle Katholiken der Schweiz, deren Regie-

rungcn damit umgehen, die Artikel der Badener-
Konferenz zum Gesetze zu erheben.

Seit der Einführung einer neuen Ordnung der Dinge
vom Jahre 1830 an haben wir schon so manche traurige
Erfahrung gemacht, wie wenig all dem Versprechen zu trauen

ist, womit die Lobredner der Revolution und der neuen Zeit
das Volk z« bethören suchen, damit es ihnen zu ihren
Zwecken verhülflich sei; wie wenig auf einer angerühmten
Freiheit zu halten ist, wo nur einige wenige sich frei gemacht,
das Volk dagegen an Händen und Füßen nur noch näher
und enger gebunden und gefesselt wurde; wie wenig man
über die versprochenen Erleichterungen des Volkes, be-

sonders des Landmanns, sich zu freuen hat, wo man wohl
das Salz für die Suppe einen Kreuzer wohlfeiler kauft,
dagegen jeder im Kanton auf die Folterbank gelegt wurde,
um auch den letzten Kreuzer seines Vermögens, sogar seines

Erwerbs anzugeben, um in Zukunft ihn zu versteuern.

Jedoch dieses ginge am Ende denn doch noch an; aber

Drückenderes und Traurigeres steht uns vor. Das Maß
scheint voll geworden. — Nicht zufrieden, die ganze Ord-

nung der Dinge im Staate umgekehrt zu haben, wird nun
Hand angelegt an das, was dem Staate nie zugehört, an

Religion und Kirche. Und wozu? Zum Zerstören, nicht zum

Auferbauen; denn dieses ist von Gott der Kirche übertragen;
und wenn der Staat, statt sie zu schützen, in ihr Heiligthum
eingreift, so zerstört er mit der ihm verliehenen, aber miß-

brauchten Gewalt.

Es liegt ein Gesetz vor uns, ausgegangen von der

obersten Kantonsbehörde, und dir, o Volk, zur Annahme
oder Verwerfung vorgelegt, daö, wenn es geltend geworden

ist, die ärgsten Eingriffe in dein Ewiges macht, Kirche
und Religion verletzt, dich auch da unter die Herrschaft
einer weltlichen Macht bindet, wo du dich von ihr ewig nie

darfst binden lassen; ein Gesetz, das das Wort GotteS

bindet, es unfrei, deine Priester unwirksam macht, das

Heil deiner Seele erschwert und gefährdet: eö ist das „E e-

setz über die Rechte des Staates in kirchlichen
Dingen *)." — Nimm und lies! —

*) Sieh No. SV, S. 8SZ der Schw. Kirch- Zeit.

Es faßt dieses Gesetz drei und dreißig Artikel in sich,

von denen jeder Eingriffe in die Rechte der katholischen

Kirche macht, alle sie verletzen und kränken, mehrere sie

ganz zerstören und aufheben. Kürze halber können hier
nicht alle Ungerechtigkeiten beleuchtet werden ; nur Einiges,
was zunächst in die Augen fällt, Religion und Kirche auf
das schreiendste schändet.

1. Die katholische Kirche wird geleitet und regiert von
ihrem sichtbaren Oberhaupte, dem römischen Papste, dem

Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, und von den Bi-
schöfen in ihren einzelnen Ländern, und dann von den diesen

untergeordneten Priestern in ihren Gemeinden, welche letz-

tere das gläubige Volk im Worte Gottes unterrichten sollen

zum ewigen Leben, es stärken, trösten, ermähnen, vor
Gefahren sichern, überhaupt es führen auf dem Wege des

Heils.
Hiezu wird von der Kirche alles Mögliche angewendet,

— wie sie denn vom heiligen Geiste dazu bestellt ist, um
die ewige Wohlfahrt der untergebenen Gläubigen vor Ec-
fahren zu schützen und sie zu befördern. Dazu werden von den

Vorstehern der Kirche, vom Papste und den Bischöfen,
alle die Gebote und Verbote, alle die Anordnungen, Be-
schlüsse und Lehren u. s. w., was nur immer Bezug hat

auf das Heil der Seelen, an die untergeordneten Geistlichen
und an das Volk erlassen. Dadurch wird dem Bösen aller Art
gewehrt, die Tugend und Sittlichkeit, das Gute gepflegt
und vermehrt. Sobald nun aber dieses nicht mehr statt

findet, und all' die Verordnungen von Oben dem Volke nicht
mehr ungehindert mitgetheilt werden können; so wird das

Heil des Volkes gefährdet; Tugend und Sittlichkeit sterben

ab; ohne Wächter, ohne Hüter bleibt es sich selber über-

lassen; Sünde und Laster werden dadurch frei, der Lügengeist

geschäftig, überall das Volk zu betrügen, die wahre Lehre

zu verdrängen, die falsche Lügenlehre zu verbreiten und das

Reich Gottes nach und nach zu zerstören.

Hiezu nun, o Volk, ist Thüre und Thor geöffnet in

dem vorliegenden Gesetze. Nach dem Art. 2 dürfte nun

auch nicht mehr die geringste K u n d m ach u n g oder son-

füge Verordnung, welcher Art sie immer wäre, von
dem Oberhaupte der Kirche, oder den Bischöfen, oder dem

Bisthumsvikariate an die Geistlichen oder an das Volk
gebracht werden ohne die ausdrückliche Genehmigung
der Staatsbehörde. Also kann die Staatsbehörde die G e-

nehmigung ertheilen oder sie versagen, wie sie will;
nur ihrer Willkühr ist es anheimgestellt. — Wie nun,
wenn die Staatsbehörde, was wohl möglich wäre, mit
Männern besetzt würde, die zum Theil schon der re-
formirten Konfession zugehören, oder die selbst aus
den Katholiken, aber ohne Glauben, oder noch gar mit
Feindseligkeit gegen die katholische Religion erfüllt wä-

ren? — sage dann, o Volk! was darfst du erwarten,
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da6 vom Oberhaupt der Kirche, von deinen kirchlichen
Obern dir noch zukommen werde? ES mögen die größten

Gefahren wegen falschen Lehren, wegen Anfeindungen der

Religion und der Kirche drohen, — der Oberhirt darf
seine Priester nicht zur Wachsamkeit anmahnen, sein Volk
nicht belehren; er darf die Diener der Kirche nicht um sich

versammeln — ohne ausdrückliche Erlaubniß des Staates.

So, waS schon vielmal geschehen, könnte selbst der größte

Druck und die größte Gefahr der Kirche drohen von Man-
nern, die im Staate Macht und Stimme haben. 2n die-

sem Fall wirst du vom Oberhirten abgeschnitten und getrennt,
seine Lehren, Verordnungen und Kundmachungen werden

dir nicht mehr zugelassen werden. Dagegen wirken die

schlechten Bücher, Zeitungen u. s. w. fort; deinen Söhnen
werden sie in die Hände gespielt, deine Kinder werden dem

Zrrrthum und allem Bösen ausgeliefert. — Sogar Glau-
benSsachen, das innerste Heiligthum, das sonst unantastbar

ist, müssen nach Art. 4 einer solchen Staatsbehörde über-

geben werden; und waS nicht nach ihrem Willen ist, wird
dir entzogen. — Wie wollen nun diejenigen sich verthei-

digen, die da sagen: „Die Religion ist nicht in Gefahr;

„man kann dir die Religion nicht nehmen?" Hier ist sie

doch in Gefahr; so kann man sie doch Einem nehmen!

Die Kirche und ihre Diener sind fa durchaus unwirksam
gemacht, daS Volk ist allem Irrthum und der Verführung
preisgegeben.

2. Die katholische Kirche hat von Anfang her ihre
heilige Lehre rein und unverfälscht bewahret durch den

Beistand deS heiligen Geistes, der bei ihr bleibt bis
an'S Ende der Welt; und so hat sie ihre anvertrauten
Gläubigen unfehlbar immer geleitet auf dem Wege deS

HeilS. —

Dieses geschah nur dadurch, daß sie durch ihre Bischöfe,

als Oberaufseher in ihren Kirchtheilen, theils die Sitten
und den Wandel ihrer untergeordneten Geistlichen und Gläu-

bigen, theils und besonders die Lehren streng beobachtete,

die die Geistlichen den Gläubigen vortrugen.

War der Lebenswandel eines Geistlichen oder auch eines

Weltlichen den Vorschriften der Religion grell entgegen,
so schritt die Kirche durch die Bischöfe ein und belegte den

Fehlenden mit geistlichen Strafen. Selbst der große

Kaiser TheodofiuS mußte sich schweren und harten Kirchen-,

strafen unterziehen. Auch die Priester, die nicht mehr
die unverfälschte Religion lehrten, das Wort GotteS trüb-

ten, gefährliche, verderbliche oder gar ketzerische Lehren

vortrugen, wurden ihres Amtes, daS Wort GotteS zu

verkünden, entfetzt und mit gelindern oder härtern strafen

belegt. — Nur so. unter dem Einfluße deS heiligen Geistes

und mit der strengsten Wachsamkeit über die Untergebenen,

wurde die heilige Lehre durch alle Jahrhunderte hindurch
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bis auf unsere Tage unverfälscht erhalten und rein an die
Gläubigen übertragen.

Nun aber kommt ein Gesetz, und durch dasselbe soll

nun daS alles aufgehoben und vernichtet werden! — Die
Staatsbehörde erlaubt sich dadurch in'S kirchliche, in'S
ewige Gebiet Eingriffe, welche die obige Ordnung ganz
aufheben und der Kirche jedeS Entgegenwirken gegen böse

Sitten, gegen falsche Lehren, Irrthümer oder Ketzereien
durchaus unmöglich machen; die also in kurzer Zeit die

Kirche nach und nach zerstören müßten.

Art. 2. Im. ,l. heißt in dem gleichen Gesetze: „Ur-
„theile und beschwerende Verfügungen kirchli-
„cher Behörden feder Art gegen Korporationen
„oder Privaten w." müssen der Staatsbehörde zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden.

Also eine jeweilige Staatsbehörde behaltet sich die „Ge-
nehmigung", und mit derselben natürlich auch daS Recht,
die Genehmigung zu versagen, also eigentlich daS oberste

Urtheil über alle Urtheile und beschwerende Verfügungen kirch-
licher Behörden in kirchlichen Dingen vor. Somit wird
die Wachsamkeit der Kirche über ihre Gläubigen hiedurch
gelähmt, und ihre Urtheile in geistlichen Sachen können

von der weltlichen Obrigkeit verworfen werden. Wohin muß
daS führen? wohin dann, wenn etwa die Staatsbehörde
selbst, wie schon vielmal geschehen, oder wenn einzelne
Glieder derselben den kirchlichen Obern abgeneigt wären,
oder den sittlichen und religiösen Forderungen der katholischen
Kirche selbst nicht mehr entsprächen? Könnten nicht durch
eine solche Staatsbehörde alle Urtheile und beschweren-
den Verfügungen kirchlicher Obern gegen fehlende Geist-
liehe oder Weltliche hier aufgehalten und alles Einschreiten
ihnen unmöglich geinacht werden? WaS dann, wenn die Glieder
der Staatsbehörde selbst irrigen, falschen oder ketzerischen

Lehren geneigt wären, und die Prediger und Vertheidiger
derselben in Schutz nehmen wollten? —

2a sie geht noch weiter und zieht den obersten Gerichtshof
in rein geistlichen Sachen durch den Art. 25 ganz an sich,

wirft sich zur höchsten und letzten Behörde auch in allen
geistlichen Dingen auf, will selbst urtheilen, — sie, die sonst in
allem Geistlichen und Kirchlichen der Kirche selbst unter-
geordnet ist, ob gegen die Strafbaren „Mißbrauch kirch-
licher Gewalt statt gefunden habe"; und gestattet den
Fehlenden, von der Kirche Bestraften den Rekurs (oder
Appellation) an die Staatsbehörde. Hiemit kann also
im wahren Sinn keiner mehr, wie er immer frevelte, auch

gegen daS Heiligste, wenn er auch die Kirche mit lauter
Neuerungen und falschen Lehren verwirren würde, von
der kirchlichen Behörde belangt werden; denn Jedem ist
noch Zuflucht offen bei der weltlichen Behörde, und waS
die Kirche über den Fehlenden abgesprochen, davon hätte
die Staatsbehörde nun daS Recht ihn wieder loszusprechen.
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Welch' eine Absurdität, besonders bei einer Staatsbehörde,
die auS Reformirten und Katholischen bestellt ist! Welch'
eine Vermischung von Politischem und Kirchlichem, Zeit-
lichem und Ewigem! Welch' gräßlicher Absolutismus! Die
Staatsbehörde macht sich selbst zum Papste!

So nun ist denn auch hierin alle eigene und selbststän-

dige Gerichtsbarkeit der Kirche völlig aufgehoben; der

weltlichen Macht und den jedesmaligen, im guten oder bösen

Geiste herrschenden Machthabern alles unterstellt, — der Kirche
alles Gegenwirken gegen Sünde und Laster, gegen Zrrleh-
ren und Falschheit ganz genommen, —also sie, die Kirche,
hiemit total aufgelöst und vernichtet! — Wie könnte man
die Kirche mehr verfolgen, als sie durch solche Gesetze ver-

folgt würde? WaS könnte man anordnen, daS sie schnel-

ler zerstören müßte, als durch dieses?! Man soll ja nicht

sagen: eS sei nicht so böS gemeint, so weit gehe man nicht

u. s. w. Wenn man eS gut meint, so nimmt man nicht

mehr, als einem gehört. Wenn eine Staatsbehörde das

alles, waS in ihrer Macht liegt, nicht ausführt—daS erste

oder zweite Jahr, wer bürgt unS dafür, daß sie eS sich

daS dritte Jahr auszuführen nicht gelüsten lassen möchte,

wozu sie sich Rechte und Befugnisse schon selbst gewaltthätig

zugeeignet hatte?!
3. Zn allen kirchlichen Dingen, waS den Glauben, die

Kirchenzucht und alle allgemeinen Anordnungen der Kirche

betrifft, ist in streitigen Punkten alles dem letzten Entscheide

des PapsteS, als dem Oberhaupte der Kirche, unterworfen.

Er ist der unerschütterliche FelS, an dem bisher alle

falschen Lehren sich zerschlugen, an dem sie abprellten und

den sie nie bewegten. 2hm ward von Christo selbst der Auf-

trag gegeben, seine Brüder (die Bischöfe) zu befestigen
(Luk. 22, 32). Solange als wir mit ihm verbunden sind,

stehen wir auch mit ihm in der Einheit der katholischen

Lehre, der untrüglichen und unfehlbaren, wie sie von Chri-
stuS und den Aposteln übergeben und von der Kirche unS

aufbewahret wurde; sind wir von ihm getrennt, so sind

wir auch vom wahren unfehlbaren Lehrstuhle der katholi-
sehen Kirche abgerissen und dem Einflüsse jeder falschen

Lehre preisgegeben, und auch unS würde nach und nach

daS wahre Licht untergehen. So ging bei Allen, die sich

von ihm abgerissen, daS wahre Licht deS Glaubens unter,
und an seine Stelle kamen die Irrlehren alle, die jetzt noch

viele Brüder beherrschen.

Zn dem vorliegenden Gesetze vermögen wir kaum et-

waS Anderes zu sehen, als daß das katholisch? Volk des

Kantons St. Gallen von der Einheit der katholischen Kirche

ganz losgerissen werden müßte, wenn dasselbe in Kraft
treten sollte.

Nach Art. 18 könnte „kein Einwohner deö Kan-
>,tonS un ter irgend einem Vorwande der Gerichts-
„barkeit auswärtiger geistlicher Obern unter-
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„worsen werden." Wer sind denn unsere Obern? Der
Bischof, oder seine Stellvertreter, und der Papst. Da nun
dieser letztere nicht in unserm Lande wohnt, so dürfte sei-

ner Gerichtsbarkeit gar nichts mehr unterworfen werden.
Wie eS somit der weltlichen Macht überlassen bleibt, vom
Papste, unserm Oberhaupte, nur so viel, als sie will, et-

waS oder nichts, unS zukommen zu lassen; so wird in die-

sem Artikel auch der Weg abgeschnitten, in allen — selbst

den Glauben und die Lehre betreffenden — Streitigkeiten an
den Papst zu gelangen, und sein Urtheil zu erhalten, wo-

rin wir doch allein den wahren und gültigen Auöspruch der

Kirche, die Unfehlbarkeit der Lehre und deS Glaubens fin-
den können. — Wer wird nun wohl die falschen Lehren

zählen, die vielleicht über Kurzem von den Kanzeln ertönen
werden? wer die Irrthümer alle, die jetzt schon reif und

bereitet liegen und durch die Annahme dieses Gesetzes frei
gemacht sind? Vom wahren Hirten wären wir getrennt;
die Irrthümer könnte er nicht entfernen, der falschen

Lehre nicht mehr wehren! — Und nun sieh, o Volk, und

eröffne deine Augen — für dich und deine Kinder! —
4. Wie die weltliche Behörde daS anzuordnen hat, waS

aufS zeitliche Wohl der Unterthanen Bezug hat; so ist eS

Sache der Kirche, alles daS anzuordnen, was die Gläubi-

gen auf den Weg deS HeilS leiten, sie sichern, befestigen

und erhalten kann, und daS um so mehr, als die ewigen An-
gelegenheiten der Seele vor allem Zeitlichen und Irdischen

zu berücksichtigen sind. Der Kirche liegt eS ob, all die Ge°

bräuche, Zeremonien, Segnungen w. zu bestimmen, die

Festlichkeiten und Feiertage festzusetzen und die Gläubigen

zur Haltung derselben zu verpflichten, wodurch die ewigen

Angelegenheiten deS Menschen in allweg mögen gesichert und

befördert werden. — Nun, wie diese Sorge vom heiligen

Geiste der Kirche übertragen wurde, damit sie alles zur gött-
lichen Gnade erhebe, weihe und segne; — so wird diesem

gegenüber ein Gesetz aufgestellt, welches (Art. 9) dem Staate
die Befugniß zuertheilt: „kirchliche Gebräuche zu be-

„schränken oder aufzuheben;" so auch: „einzelne
„Feiertage aufzuheben oder auf Sonntage zu

„verlegen. " — Somit stellt sich die oberste Staatsbehörde

mit diesen Befugnissen der Kirche und ihren Anordnun-

gen schroff gegenüber, sich anmaßend, was die Kirche zum
Heil deS Volkes in seinen ewigen Angelegenheiten angeord-
net hat, sogleich wieder zu beschränken, oder ganz auf-
zu h eben, je nachdem es den jedesmaligen Machthabern
deS Staates gelüstet, über die Gebräuche der Kirche oder

über ihre Feiertage herzufallen, und daS, was die Kirche
im heil. Geiste aufbaute, nach dem Geiste dieser Welt mit
unheiligen Händen anzufallen und zu zerstören.

Sie werden sagen, die Vertheidiger dieses Gesetzes: eS -

betreffe nur die „kirchlichen Gebräuche, sofern sie
,-nicht wesentlich zum wirklichen Gottesdienste ge-
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„hören. Wäre diesem Gesetze in allen seinen Artikeln, und

besonders auch in diesem, ein Konkordat, eine Uebereinkunft

mit dem Papste, oder sonst mit einer rechtmäßigen kirchlichen

Behörde, vorangegangen, und wären die Befugnisse bestimmt,

die dem Staate zukommen könnten; so könnten wir uns auch

über diesen Artikel beruhigen. Nun aber reißt sich der

Staat die obigen Befugnisse aus eigener Macht selbst zu;
und so müssen diese Eingriffe in kirchliche Gebräuche
immerhin als Verletzungen des kirchlichen Gebietes angese-

hen werden, möge es dann wesentlich oder unwesentlich zum

Gottesdienste gehören. Kirchliches gehört der Kirche zu und

nicht dem Staate, der höchstens nur das Recht hat, von

der Kirche einige Abänderungen zu verlangen, aber nicht,

es selbst zu beschränken oder aufzuheben.
Zudem, merke es wohl, o Volk man will nur zu dem

greifen, ,-was nicht wesentlich zum wirklichen Got-
„teödienste gehöre." Wann aber hat der Staat bei der

Kirche angefragt, was wesentlich oder nicht wesentlich zum

Gottesdienste gehöre?—Nie! — Es ist hierübernochnie etwas

bestimmt worden, und es ist nicht so leicht, etwas zu be-

stimmen. Die Kirche ist ein lebendiges Ganzes und treibt

ihre Kraft von innen heraus in alle ihre Verzweigungen

und einzelnen Gebräuche. An einem Baum ist alles wesent-

lich von der Wurzel und der Rinde des Stammes an bis

hinaus durch die Aeste in die Blüthen nnd die Blätter.
Nur einen abgedorrten Ast könnte man unwesentlich nennen;
aber dann ist die Kirche der Gärtner, der den Baum des

Gottesdienstes zu beschneiden hat, nicht der Staat.
Zudem, wenn eö Männer gäbe, die die heiligsten Ge-

Heimnisse und die wichtigsten Theile des Gottesdienstes für
Aberglauben und eitle unnütze Sache halten, und gerne ver-

werfen würden, was der Kirche immer heilig war? Wie,
wenn diese mit der Zeit sich in die Staatsbehörde erheben

würden? — Und Männern, die dem Glauben ihrer Vä-

ter abhold und der Kirche feindlich wären, stünde das

Recht zu, abzusprechen, welche Gebräuche zum Gottes-

dienste wesentlich oder unwesentlich gehören? —Hätte
nicht die Kirche vielleicht dann Ursache, zu weinen und zu seufzen

über die Zerstörungen in ihrem Heiligthum? Es würde

Hand angelegt werden zuerst an das Kleinere, das aber doch

den Gläubigen zur Andacht diente und zur Aufcrbauung,
und dann an das Wichtigere; und Niemand wäre, der ihnen

wehrte; denn der Staat hat sich hiezu ein Recht zugeeignet,

das du, o Volk, ihm selbst übertragen; und der Kirche wä-

ren die Hände gebunden, und sie also auch von da aus wie-

der jeder Willkür und Zerstörungssucht preisgegeben. Zu-

dem, mit welcher Sachkenntniß und Unbefangenheit, mit wel-

cher Billigkeit hätten wohl die reformirten Mitglieder der

Staatsbehörde über das Wesentliche und Unwesent-
liche des katholischen Gottesdienstes abzusprechen, und

wie die katholischen über daS des reformirten? Und wie hätte

daS Volk solche Entscheidungen aufzunehmen, und ihnen

zu trauen?! —
Nimmermehr würd es uns beruhigen, wem; es gleich

im gleichen Artikel heißt: „im Ein Verständniß mit der
„betreffenden kirchlichen Oberbehörde des Kan-
„tons." Wie könnte wohl ein Einverständnis; noch

erzielet werden, da der Staat sich ja zuvor schon das Recht
angemaßt, hierin zu entscheiden und zu thun, was er will,
und die kirchliche Oberbehörde sich dem Recht ja fügen
müßte? Wo der Eine zu befehlen hat, bleibt dem An-
dern nur noch das Einverständnis des Gehorchens.
Eine rechtmäßige kirchliche Oberbehörde könnte also mit dem

Ansinnen des Staates schon darum ewig niemals Eines wer-
den, und sie dürfte nicht, weil sie in Dingen, über die sie

allein Recht und Befugnis hat, sich mit dem Staate nicht
mehr anders ausgleichen könnte, als daß von ihm dieselben

Rechte der Kirche zuerst wieder zurückgestellt würden.
Zedoch überdies, was wäre wohl auf die Zustimmung

einer kirchlichen Behörde noch zu halten, die ja ohne weiters
schon durch solche Gesetze in ihrem Wirken gehemmt und

aufgehalten, in ihrer Kraft gebunden und gelähmt, dem

Gesagten gemäß ohnehin für sich getödtet, der breitesten Will-
kühr, nicht blos deS Staates, sondern der in demselben je-
desmal nach dem Tageswechsel Sitzenden und Summenden

zum gemeinsten Dienen nur sich hingegeben fühlte, daß sie,,

selbst ohne Recht, als das des Nickens und Jasagens, be-

reitet wäre, wenn je vom Rathssaale her ihr ein Aufhe-
bungs - Erlaß über kirchliche Gebräuche oder Feiertage über-

bracht worden wäre.
Dieß und noch viel Anderes ist in dem benannten Ee-

setze enthalten, und es trägt alle diese Ungerechtigkeiten und

und Verletzungen der Kirche und der Religion in seinem

Schoose. Der Kürze halber können nicht alle die vielen Ein-
griffe in die Rechte der Kirche hier angeführt werden. Das Ee-

sagte kann genügen. Nur das noch verdient hier angemerkt

zu werden, daß nach Art. 14 und 22 die kirchlichen Obern und

die fremden Priester den Eid auf treue Beobachtung
von Verfassung und Gesetzen, unter welchen also

auch dieses Gesetz enthalten wäre, zu leisten haben. Alle
Priester haben der Kirche schon den Eid der Treue geleistet;
wie werden sie diesen Eid auf ein Gesetz leisten wollen, das

in seinen Folgen die Kirche zerstören müßte? Was sind die

Folgen, wenn viele diesen Eid vor Gott und in ihrem
Gewissen nicht schwören dürfen noch wollen? Was ist die

Folge, wenn viele ihn geleistet? Die ersten werden verfolgt
und vertrieben, wie zur Zeit der Revolution in Frankreich;
und die zweiten haben ihre Hand geboten zur Zerstörung
des Reiches Gottes auf Erden — und ihr Arbeiten und Wir-
ken ist Verderben.

Und nun, o Volk! jetzt liegt eS nur noch an dir, dieses

Gesetz anzunehmen oder zu verwerfen. Zn deine Hand ist
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eS gelegt— und, wehe non denen, die V äter d es Vater-
landes sein sollten,— den furchtbaren Verrath an Gott,
deiner hl. Kirche, an deiner eigenen Seele und an deinen Kindern
zu begehen; oder aber aufzustehen, zu Gott undzur Kirche dich

zu stellen und laut und entschieden das Gesetz zu verwerfen.
Das ist deine heilige Pflicht. Schläfrig oder gleichgültig
sein, ist setzt Sünde, Meineid und Verrath an Gott und

Kirche. Gott hast du gelobt, abzuschwören dem Satan
und all' seinem Anhang, und ihm zu widerstehen. Du
hast feierlich gelobt, zu glauben an Gott, Jesum Christum
und den heil. Geist, und an die Kirche, der du Treue
geschworen. Nur hieraus wurdest du getauft und zum
Erben des Reiches Gottes eingesetzt. — Sei eingedenk der

Folgen für dich, deine Kinder und die künftigen Geschlech-

ter. Es ist für dich auch Pflicht der Ver fassun g wegen,
welcher du selbst auch den Eid geschworen, und die in diesem

Gesetze schnöde umgangen und verletzt ist. Dort ist dir,
o Volk! (Art. 8) „die freie und uneingeschränkte Ausübung
„des katholischen und evangelischen Glaubensbekenntnisses

„und Gottesdienstes" zugesichert. In diesem Gesetze aber

kommen gerade die schärfsten Verletzungen der Kirche und

Gefährdungen deines Glaubens vor; die Verfassung wäre also

keine Wahrheit, sondern nur Lüge; das Glaubensbekenntnis;

und der Gottesdienst wäre angegriffen und nicht mehr gesichert.

JmArt. 22 derVerfassungheißt es ferners: „Jede Religions-
„Partei besorgt gesondert, unter der höhern Aufsicht und der

„Sanktion des Staates, ihre religiösen, matrimoniellen,
„kirchlichen und klösterlichen Verwaltungs- und Erziehungs-

„Angelegenheiten." Im vorliegenden Gesetze aber wird nun
dieser Artikel ganz verwischt, und die religiösen und kirchlichen

Angelegenheiten beider Konfessionen werden wiederum zusam-

mengeschmolzen; also das, was dir dort gegeben, wird dir
hier wieder genommen.

Also vermöge deines Eides, den du der Verfassung

geschworen hast; vermöge deiner Treue, die du Gott und

der Kirche schuldig bist, ist das Veto dir zur Pflicht ge-

worden: gehe hin und sprich es aus! —

Bruchstücke aus Karl Ludwig von Hallers noch

ungedruckter Geschichte der protestantischen Re-
formation des Kantons Bern und angrenzender
Landschaften.

(Fortsetzung.)

XIV. Kapitel.
Ursprung, Fortgang und Sieg der protestantischen

Reformation in Genf.
Die Berner schicken der Stadt Genf Hilfstruppen gegen einige be-

nachbarte Edelleute. - Entweihungen, welche diese Truppen
in Genf begehen. Farel predigt in einer Schenke. - Wider-
stand des Stadtraths von Genf. - Fortweisung mehrerer pro-

testantischer Prediger. - Drohungen der Berner und dadurch
entstandene Unruhen. — Der entscheidende Augenblick wird ver-
nachläßigt. Trügerischer, unausführbarer Vergleich. - Augen-
blickliche Rückkehr und neue Abreise des Bischofs. - Förmlicher
Abfall der Genfer. — Dem Doktor Furbity wird von den Ber-
nern ein Kriminalprozeß gemacht, weil er gegen die grrlehrer
gepredigt. — Farel erhält dagegen die Erlaubniß, öffentlich in
der Franziskaner-Kirche zu predigen. - Freiburg giebt sein
Bündnisi mit Genf auf. — Zunehmende Frechheit der Prote-
stauten. — Bildersturm; Zerstörung der Altäre; unerlaubte, ver-
tragswidrige und stürmische Predigten in mehrern Kirchen. -
Schwachheit der Genferischen Räthe. Mitten in dem entstan-
denen Tumult geben sie den Aufrührern nach, stellen zuerst die
Messe ein, und schaffen sodann die katholische Religion ganz
ab. — Unmittelbare Folgen dieser Revolution. — Verfolgung
der Katholiken, Kirchengüterraub, zahlreiche Auswanderungen.
— Konfiskation der Güter der Ausgewanderten, blutige Hin-
richtnngen, Bürgerkrieg.

Man glaubt gewöhnlich und besonders in Frankreich,
die protestantische Reformation sei durch Johann Calvin,
aus der Picardie gebürtig, in Genf eingeführt worden;
allein Nichts ist unrichtiger als diese Meinung. Mag
man nun jene Revolution für ein Glück oder für ein Un-
glück ansehen, so bleibt es in beiden Fällen wahr, daß

Genf dieselbe blos dem Proselytismus der Verner und den

engen Verhältnissen verdankt, die es mit denselben durch

das mit Bern und Freiburg Anno 1526 (alS diese Städte
noch katholisch waren) geschlossene Bündniß angeknüpft hatte.

Dieses Bündniß bezweckte die Vertheidigung Genfs, nicht

gegen den Bischof, denn damals hatte es keinen Zwist mit
ihm; sondern gegen den Herzog von Savoyen, welcher,

ohne eben vollkommener Oberherr dieser Stadt zu sein,

doch in derselben eine gewisse Gerichtsbarkeit besaß und sie

mit seinen Besitzungen umgab, so daß man, nach der Sprache
der Neuerer, immer mehrere Eingriffe von seiner Seite
befürchtete, obwohl ganz gewiß, nach dem Geiste jener Zeit
und nach Mallets eigenem Geständnisse, vielmehr die Bür-
gerfchaft von Genf in die unbestreitbaren Rechte des Her-
zogs eingriff und offenbar nach gänzlicher Unabhängigkeit
strebte. Durch diese mehr politischen als religiösen Strei-
tigkciten wurden die Gemüther nach und nach erbittert, der

umliegende Adel, als dem Herzoge ergeben und ohnehin

dem republikanischen, unruhigen Treiben abgeneigt, fängt

an, die Genfer in leichten Gefechten zu necken, ihrem Han-
del Hindernisse in den Weg zu legen, ihnen die Zufuhr von
Lebensmitteln zu erschweren, die Landschaft ringsumher zu
beschädigen und sogar die Vorstädte von Genf zu beunru-

higen u. f. w. In dieser Noth verlangen die Genfer im
Jahre 1532 und erhalten zuletzt auch wirklich Hilfe von den

Bernern, welche dieselbe früherhin oft verweigert hatten,
weil sie sich selbst in mancherlei Noth und Verlegenheit
befanden. Diese Bernerifchen Milizen brandschatzen auf
ihrem Durchmarsche das Waadtland, verbrennen mehrere

Schlösser, plündern die Landschaft und verschonen nicht
einmal die Umgegend der Stadt Genf, welcher sie zu Hilfe
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zogen >). Ja sogar nach ihrer Ankunft in dieser damals

noch ganz katholischen Stadt begehen sie allerlei kirchen-

schänderischen Unfug, indem sie die Kreuze niederreißen,

Bilder zertrümmern, die heiligen Zeremonien der Kirche

verspotten und sich mit dem Holzwerk der Bildsäulen und

Gemälde wärmen 2). Dazu tritt auch Farel mit einem

andern Gefährten auS dem Dauphins, Namens Saunier,
in Genf auf und predigt in einem Wirthshause, wo er

auch wirklich unter den jungen Leuten, die sein ncueS

Evangelium sehr bequem fanden, einige Anhänger gewinnt.

Dem Rathe, welcher ihn vorladet und ihm, als einem

Ruhestörer, einen Verweis giebt, erklärt er: das Patent,
mit welchem die G. G. H. H. von Bern ihn versehen,

sei ein hinlänglicher Beweis von seiner Unschuld und v o n

der Vortrefflichkeit seiner Lehre. Nachher wird

er vor den bischöflichen Rath berufen und giebt sich dort

sogar für einen Abgesandten GotteS und für einen

Botschafter Jesu Christi aus. Da jedoch diese bischöf-

liche Behörde seine Sendung eben nicht sehr beglaubigt

fand, um so weniger als Farel nicht einmal ein Geistlicher

war, so befiehlt sie ihm, die Stadt zu räumen, worauf er

sich wieder nach Orbe und Grandson begiebt und dort jene

Unordnungen begeht, von denen wir im vorhergehenden

Kapitel gesprochen haben. Aber im November des näm-

lichen Jahres wird er schon wieder durch einen seiner

Schüler, Namens Froment, ersetzt, der ebenfalls aus dem

Dauphinö gebürtig war und, um das Publikum desto eher

zu betrügen, sich nach dem Beispiele seines Meisters für
einen Schulmeister ausgab, welcher in Zeit eines Monats
Jedermann, wessen Alters und Geschlechtes sie seien, fran-
zösisch lesen und schreiben lehren wolle. Durch diese List

erwarb er sich einige Schüler, deren Zahl sich nach lind

nach vermehrte. Gegen das Neujahr 1533 predigt er auf
dem Marktplatz von der Bank einer Fischverkäuferin herab

und weigert sich, den Befehlen des Raths zu gehorchen,

welcher ihm dergleichen Predigten untersagt. Darauf wird
ein Verhaftbcfehl gegen ihn erlassen; allein seine Freunde

retten ihn, indem sie keine Flucht begünstigen. Nun ver-
sammeln sich seine Anhänger bei Nachtszeit in ihren Häu-
fern; bloße Handwerker treten da als Prediger auf und
ein Mützenmacher (Strumpfwirker), NamenS Guerin, spendet
die Kommunion. Dieser neue Apostel wird ebenfalls aus Genf
vertrieben, und tritt dann, ohne je eine Weihe empfangen zu
haben, zuerst in Mümpelgard und dann zu Neuchatel als Ver-
kündigerdes Evangeliumsauf. Bald nachher werden ketzerische

â) lllallet. Ilistoire lles Luisscs. III- 2tt. Mail wolle nie der-
gessen, daß dieser oft von uns angeführte Mallet selbst ein Gen-
ser und ein Protestant war, folglich sein Zeugniß, wenn er
etwas gegen die Reformation und ihre Beförderer sagt, um desto

glaubwürdiger ist.

Ibid. ps°. 220, et bist, des Laisses. P. V. x. 2S1--2L2.
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Schmähschriften an die Kirchcnthüren angeschlagen, und

ein Chorherr, Namens Werli von Freiburg, wird von den

Protestanten ermordet. Zwar behielt die Gerechtigkeit ihren
Lauf, und der Mörder wurde hingerichtet; allein nur mit
großer Mühe gelang es den beiden Ständen Bern und

Freiburg, die blutige Rache zu verhindern, welche der

Bruder, die Verwandten und Freunde Werlis mit Gewalt
der Waffen von jener Mordthat nehmen wollten. Auch
jetzt noch war der Rath von Genf so wenig für die neue

Reformation gestimmt, daß er im Gegentheil denen von

Freiburg, welche im Fall, daß Genf lutherisch werden sollte,
das Vündniß mit dieser Stadt aufzugeben drohten, in seiner
Antwort feierlich seinen Entschluß erklärte, fernerhin bei

dem Glauben der Väter beharren zu wollen, und daß er,
ungeachtet aller Schonung, die er gegen Bern beobachten

mußte, dennoch alles Mögliche that, um das Umsichgreifen
der neuen Lehre zu verhindern. Er vertrieb auch einen

gewissen Olivetan, einen Verwandten Kalvins, aus Genf,
weil er mitten in der Kirche einen katholischen Prediger
durch Schimpf- und Spottworte unterbrochen, weswegen

ihn das Volk beinahe in Stücke zerrissen hätte. Ein an-
derer Fremdling, welcher alle jene, die zur Messe gingen,
öffentlich Abgötterer genannt hatte, erhielt ebenfalls Befehl,
die Stadt Genf zu verlassen. Daraufhin lausen einige

Protestanten eilends nach Bern und verlangen Hilfe gegen
diese vorgebliche Verfolgung. Bern erläßt auch auf der
Stelle an den Rath von Genf ein trockenes, hochfahrendes

Schreiben, in welchem eS demselben die Fortweisung Farels
und Euerins vorwirft und das Vündniß mit Genf auszu-
geben droht, wenn man nicht freie Verkündigung der neuen

Lehre, d. h. nach damaligem Sinn, ungestrafte Beschim-

pfung und Verfolgung der Katholiken gestatte. DiefeS
Schreiben, welches den 23. März 1533 zu Genf anlangte,
verursachte allgemeinen Unwillen und setzte die ganze Stadt
in Unruhe und Verwirrung. Die Katholiken schreien um
Rache gegen jene, welche dieses Schreiben erbettelt hatten,
und bewaffnen sich sechshundert Mann stark, indeß, nach
Ruchats eigenem Geständnisse, die Protestanten kaum sechs-

zig Mann zählten. Sie ziehen die Sturmglocken an, schlief-

sen die Thore und richten Kanonen gegen das HauS cincö

gewissen Vaudichon, in welches die Protestanten sich zurück-

gezogen hatten, und in welchem sie sich zu vertheidigen droh-
ten, obgleich sie in der Unmöglichkeit waren, es zu thun.
Die Sache war ein für allemal abgethan, die Protestanten
würden, wie zu Solothurn, ohne Widerstand nachgegeben
haben, und Genf wäre noch auf den heutigen Tag katholisch,
wenn man diesen entscheidenden Augenblick gerechter Ent-
rüstung nicht unbenutzt gelassen hätte. Allein hier, wie
anderswo und wie in unsern heutigen Revolutionen, ver-
darben die sogenannten Gemäßigten alles und stifteten durch
ihre Albernheit oder Kurzsichtigkeit zehnmal mehr Uebel alS
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die Ruhestörer selbst. Sie verlängerten nur den Streit,
indem sie die Beendigung desselben verhinderten, lahmten
dadurch den Arm der Rechtschaffenen und vermehrten die

Frechheit der Bösen, denen sie volle Straflosigkeit zusicher-
^ ten. Einige Freiburgische Kausieute, die sich zufälliger

Weise während diesen Auftritten zu Genf befanden, und die,
obschon selbst Katholiken, dennoch der Geistlichkeit abgeneigt

waren, derselben gleich den heutigen Religionsfeinden ein

abgesondertes Privatinteresse andichteten und sie dadurch

von ihrer Heerde zu trennen suchten, übrigens auch bei

dieser Gelegenheit den bekannten Gesinnungen ihrer eigenen

Obrigkeit offenbar zuwiderhandelten, werfen sich zu Ver-
mittlern zwischen beiden Parteien auf, beschwören sie mit
honigsüßen Worten, sich nicht wechselseitig aufzureiben (was

ohnehin nie geschehen wäre), und ermähnen sie nicht zum

Frieden, als welcher nur die Frucht der Gerechtigkeit ist

und fein kann, sondern zur Verzichtleistung auf das einzige

Mittel, welches diesen Frieden hätte herstellen können. Die

Protestanten, als die weitaus Schwächern, willigten freilich
ohne Schwierigkeit ein, weil sie dadurch einer unvermcid-

lichen Niederlage entgingen; die Katholiken hingegen und

ihre — sowohl geistlichen als weltlichen — Anführer fühlten

wohl, daß der Augenblick entscheidend sei, und waren daher

anfangs nicht geneigt, sich den Sieg aus den Händen reißen

zu lassen; doch durch vielfach wiederholtes Zureden und

gute Worte gelang es endlich auch, sie zu besänftigen, ob-

wohl Ruchat vorgiebt, daß sie sich mit einem Eide verbun-

den gehabt hätten, die Ketzer auszurotten 2). Beide Par-
teien geben sich nun gegenseitig Geiseln, und Tags darauf
läßt der Rath der Sechszig unter Trompetenfchall einen

vorgeblichen Vergleich bekannt machen, des Inhalts:
1) daß Alle gehalten sein sollen, in Ruhe und Eintracht

mit einander zu leben und sich weder mit Worten noch

mit Handlungen anzufeinden;

2) daß Niemand gegen die Sakramente der Kirche reden,

sondern daß man jeden bei seiner Freiheit lassen solle;

3) daß man sich Freitags und Samstags vom Fleischessen

enthalte

2) Wenn die Katholiken je einen solchen Eid geschworen hätten,
so würden sie zuverläßig die Waffen nicht sobald niedergelegt
haben. Aber es ist dieß wiederum eine der zahllosen Verläum-
düngen, deren sich Herr Ruchat gegen sie schuldig macht. Die
Katholiken wollen zwar die Irrlehren, aber nicht die Jrrlehrer,
die Krankheit, aber nicht die Kranken ausrotten. Sie sagen mit
dem hl. Augustin: Die Irrthümer sollen zu Grunde gehen, die

Menschen aber leben; indeß die Protestanten gerade den entge-
gengesetzten Grundsatz befolgen.

5) Niemand beunruhigte diejenigen, welche im Innern ihrer Häuser
das Gebot des EntHaltens vom Fleischessen übertraten; es han-
delte sich nicht um diesen Punkt, und die Ursache der Unruhen
lag auch nicht darin, sondern in dem beständigen Ungehorsam
gegen die Befehle der Obrigkeit, in den ärgerlichen Predigten
auf öffentlichen Marktplätzen und in Schenken, in der AuSthei-

4) daß Niemand ohne Erlaubniß der kirchlichen Obern,
und Niemand etwas Anderes, als waS er durch die

heilige Schrift beweisen könne, predigen solle; eine

Verordnung, welche, wie der Genfer Mallet selbst

bemerkt, gerade so viel hieß, als alles Predigen ver-
bieten s).

Die folgenden Ereignisse werden nun zeigen, wie die

Neuerer diesen vorgeblichen Friedensvertvag beobachtet haben.

Von diesem Augenblicke an hatten sie im Grund ihre Sache

gewonnen; denn nun war es verboten, sie zu bekämpfen
oder ihnen Einhalt zu thun, während sie ihrerseits die

Katholiken ohne Unterlaß angriffen und den Befehlen der

Syndiks eben so wenig als den Geboten GotteS und Seiner
Kirche gehorchten. Bei allem dem dachte man aber zu
Genf noch nicht daran, sich von der katholischen Kirche zu
trennen. Im Gegentheil bcgiebt sich eine Gesandtschaft von
vier Nathsgliedern nach Franche-Comts, um den Bischof
einzuladen, wieder in seine bischöfliche Residenz nach Genf
zurückzukommen; er kehrt auch wirklich den 1. Julius 1533

gleichsam im Triumphe in dieselbe zurück, und der allge-
meine Rath der ganzen Bürgerschaft erklärt ihm,
daß er ihn als seinen Fürsten anerkenne 6). Dem
ungeachtet widersetzt man sich, als er durch seine Beamten
die Mörder des Chorherrn Werli beurtheilen lassen will?).
Die Berner mischen sich in diesen Streit, welcher sie nichts
anging, und der Bischof, welcher in Genf keine Sicherheit
mehr findet, sieht sich genöthigt, schon am 15. Julius diese

Stadt auf's Neue zu verlassen und seinen Sitz zu Gex

aufzuschlagen. Als nun sein General-Prokurator in dem

Prozeß gegen die des Mordes angeklagten Personen auf-
treten will, so vergißt der Rath von Genf, daß er kaum

vierzehn Tage vorher den Bischof als seinen rechtmäßigen

Fürsten begrüßt hatte, erklärt vielmehr rundweg, daß er
keinen Obern mehr erkenne, und begeht also einen

förmlichen Abfall, einzig und allein deßwegen, weil der

lung der Kommunion durch Laien, in den öffentlich angeschla-

genen Schmähschriften, in den Beschimpftingen, Unterbrechun-

gen, dem Geschrei und Gelärm, welches sich die Protestanten
selbst in katholischen Kirchen erlaubten; in dem Erbetteln wem-
der Hilfe, um die Revolutionepartei zu unterstützen w. w. Gegen
alle diese Unordnungen und Skandale brachte aber dieser vor-
gebliche Vergleich gar keine Abhülfe; die Katholiken allein wuv-
den unaufhörlich angegriffen und beleidigt, sie allein durften
nicht mehr frei und ungehindert nach ihrem alten Glauben leben,

ch Oder auch alle Predigten ohne Ausnahme erlauben; je nachdem
die Prediger selbst oder andere Richter zu entscheiden hatten, ob

das Gepredigte wohl oder übel in der heil. Schrift begründet sei.

0) Mullet Hist. cles Lnisses. III. p. 22si.

Diese Widersetzlichkeit wird wahrscheinlich nicht von dem allge-
meinen Rath (der ganzen Gemeinde-Versammlung), sondern
nur von den obrigkeitlichen Behörden ausgegangen sein, so daß,
wie in unsern Tagen, das Volk oft noch der Revolution mehr
abgeneigt war als seine Regenten.

(Hiezu eine Beilage.)



Beilage zur Schweizerischen Kirchenzeituug/ No. 52.

Bischof für gut befunden hotte, sich auf eine Stunde weit

von Genf zurückzuziehen und feinen Sitz in einer andern

Stadt seiner Diözese aufzuschlagen «).

Von diesem Augenblicke an wurde Genf von Frcibur-
gischen und Bernerischen Gesandten bestürmt und im cnt-

gegengesctzten Sinne bearbeitet. Jene drangen darauf, daß

man dem katholischen Glauben treu bleiben; diese, daß man

denselben verlassen solle; beide drohten, im Weigerungs-

falle daS Vündniß mit Genf aufzugeben, und Bern fügte

noch dieser Drohung bei, daß eS auf unverzügliche und

gänzliche Bezahlung der Summen dringen würde, welche

Genf ihm schuldig sei. In dieser Verlegenheit sucht der Rath
von Genf, der es mit keiner von beiden Parteien verder-
ben wollte, sein Heil in aufschiebenden Antworten, und

glaubt alles zu gewinnen, wenn er nur Zeit gewinnen könne;
allein wider seinen Willen drängen sich die Ereignisse und

führen bald den gänzlichen Sieg einer Revolution herbei,

welcher man bereits keinen Widerstand mehr entgegensetzte. —
Ein berühmter Doktor der Sorbonne, Namens Fur-

bity, welcher während der Adventzeit 1533 zu Genf predigte
und ganz natürlicher Weise auch auf die damaligen Zeitum-
stände zu sprechen kam, bediente sich eines von den Theo-

logen und selbst von den Kirchenvätern sehr oft gebrauch-
ten Bildes, indem er die Jrrlehrer, wie z. B. die Aria-
ner, die Sabellianer, die Waldenscr und die
Deutschen, welche die Kirche zerrissen, den Henkersknech-
ten verglich, welche das eine und ungcnähete Oberkleid des
Heilandes unter sich vertheilten Ueber diese Predigt wer-
den die Berner gewaltig erzürnt, indem sie dieselbe auf sich

bezogen, obschon sie darin weder genannt, noch sonst bezeich-
net waren; sie erlassen auf der Stelle an die Syndiks von
Genf einen rauhen und gebieterischen Drohbrief, in wel-
chem sie ihren Entschluß erklären, dem Dr. Furbity deß-

wegen einen Kriminalprozeß anzuhängen, dabei denn auch

«) Kaum too Jahre vorher, nämlich im Fahre I'l20, hatte die

ganze Gemeinde von Genf das milde und väterliche Regiment
des Bischofs als ihr größtes Glück anerkannt und deßwegen mit
ihm jene richrende Uebcreinkunft geschlossen, kraft welcher der
Bischof versprach, seine weltliche Macht an Niemand ohne
Bewilligung der Gemeinde zu veräußern, und die Stadt dagegen
sich verpflichtete, ihm und seinen Nachfolgern Veizustehen wider
alle Menschen vom Fürsten bis zum Niedrigsten, die ihn in
Uebung seiner Herrschaft antasten würden. S. Müllers Schw.
Gesch. III. 2ZI-ZZ2, und die Worte des Vertrages selbst in
Mallets Histoire üe« Luchses. III. IJ'c. Wer hat MIN diesen

feierlichen Vertrag gebrochen, wer hat die Rechte des andern
nsurvirt? oder welche Veranlassung hatte der Bischof zu einem
solchen Undank gegeben?

2) AlnIIot Inst. <Ies Luissos I'. III. p. 226. in Uuchat Inst, lie
In Uokoriu-N. V. ä8. Es ist bemerkenswerth, daß der Genfer
Mallet die Natur und die Folgen dieses Zeugnisses weit unpar-
teiischer erzählt, als der Hr. Pfarrer Ruchat von Lausanne.

fordern, daß er auf der Stelle verhaftet und verurtheilt
werde; daß ferner das öffentliche Predigen der rcformirten
Lehre erlaubt werde, und endlich, daß die Stadt Genf die

Summen, welche sie noch an Bern schuldig sei, zurückbe-
zahle; alles unter Androhung, daS Defensiv - Bündniß auf-
zugeben, welches zwar für die damals noch katholischen Gen-
fer kein großes Unglück gewesen wäre, dessen Beibehaltung
ihnen aber zur Erreichung ihrer Unabhängigkeitsplane gc-
gen den Herzog von Savoyen noch unentbehrlich schien. —
Der Rath von Genf, obwohl im Herzen noch immer katho-
lisch, und von welchem sogar kurz vorher zwei protestan-
tische Predikantcn verwiesen worden waren, weil sie den Dr.
Furbity in der Kirche unterbrochen hatten, geräth über diese

Drohungen in große Bestürzung, giebt aber doch nicht al-
sobald nach. Er streubt sich im Gegentheil während drei
Wochen und schützt seine Inkompetenz vor, weil derglci-
chen Glaubenssachen vor den geistlichen Richter gehörten.
Zuletzt aber, als des Kampfes müde, und weil er das Blind-
niß mit Bern noch gegen die Ansprüche des Herzogs von
Savoyen nöthig zu haben glaubte, entsprach er wenigstens

zum Theil der Bernerischen Forderung. Furbity wird vor-
haftet und vor dem Großen Rathe in Gegenwart Verneri-
scher Abgeordneter, die ihn zu wiederholten Malen mit Be-
schimpfungen unterbrechen, zur Rede gestellt. Man zwingt
ihn vor Rath, gegen Farel und Froment, welche die Ber-
ner für ihre Bedienten ausgegeben und unter diesem Vor-
wand durch einen Mißbrauch des Völkerrechts nut sich gc-
bracht hatten, zu diSputiren, und ungeachtet seiner Beschei-

denhcit, seiner Ruhe und seiner siegreichen Antworten, welche

selbst noch in der parteiischen Darstellung Ruchats hervor-
leuchten w) ; ungeachtet er bewies, daß man ihm mehrere
Reden verläumderisch angedichtet habe, wird er dennoch blos
von seinen Feinden gerichtet, auch zu einem öffentlichen Wi-
derrufe verurtheilt; und da er sich zu einer solchen Nieder-
trächtigkeit nicht verstehen will, so führt man ihn am 15.
Hornung 1534 gleich einem Missethäter in die St. Peters-
kirche. Dort besteigt er die Kanzel, und weit entfernt, seine

Lehre zu widerrufen, hat erden Muth, dieselbe auf's Neue
zu rechtfertigen. Ruchat führt den Inhalt dieser seiner Rede
nicht an, sondern begnügt sich blos zu sagen, er habe der
Sache eine boshafte Wendung (un wur malin) gegeben.
Die Lage sowohl, in der Furbity sich befand, als auch sein
Charakter lassen indeß vielmehr glauben, daß er in sehr ge-
mäßigten Ausdrücken gesprochen haben werde. Allein dessen

ungeachtet nöthigte man ihn, von der Kanzel herabzusteigen,
und warf ihn in's Gefängniß, wo er zwei ganze Zahre ver-

">) Das Nähere dieser Disputation hat Ruchat llisl. fle !-> ,-àm»
Luisse L. V. p. 89 — IZ9.
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blieb und endlich nur auf die Verwendung des Königs von

Frankreich, Franz I., losgelassen wurde.

Während dieses Prozesses hatte sich in der ganzen Stadt
eine allgemeine Theilnahme zu Gunsten Furbity's geäußert;
es kam darüber unter den Einwohnern zu Streitigkeiten und

endlich am 3. Hornung sogar zu einem Tumult, in wel-

chem ein protestantischer Hutmacher getödtet wurde. Also-
bald begiebt sich seine Partei mit den Waffen in der Hand

zu den Synbiks, um Rache zu fordern; und da selbst der

zufällige Todtschlag eines ruhestörenden Protestanten für ein

weit größeres Verbrechen galt, alS die Ermordung eines

ruhigen Priesters oder Katholiken, so machte man mit dem

Schuldigen so schnellen Prozeß, daß er schon den zweiten Tag

nach dem Auflaufe enthauptet wurde. Sein vorgeblicher

Mitschuldige, der Notarius Poitier, Sekretär des Bischofs,

ward hingegen erst nach einigen Wochen hingerichtet, weil

man ein Schreiben des Bischofs auf ihm gefunden hatte,

durch welches derselbe für die weltlichen Geschäfte einen Statt-
Halter in Genf aufstellte, und weil die Ausübung dieser Be-

fugniß von Seite des rechtmäßigen Fürsten den Genfern ein

Staatsverbrechen schien, welches man nothwendiger

Weise noch näher untersuchen müsse.

(Fortsetzung folgt.)

S o N t! t a g 6 f e i e r.

2n der Zeitung „GrahamS" list man ein merkwürdi-

ges Gesetz, welches drei Häuptlinge des Kassernstammes

Gunuckwebt im Süden von Afrika, Pato, Kama und

Kongo, erlassen haben. Sie befehlen darin ihren Unter-

thanen, sich an Sonntagen von jeder Arbeit zu enthalten,

die nicht unumgänglich nothwendig sei; sie untersagen die

Sitzungen der Richter und die Tänze, und lassen keinen

andern Verkauf zu, als jenen der Lebensmittel. Die Aus-

länder, die an Sonntagen Handel treiben, werden mit

einer Strafe belegt. Die Häuptlinge drücken den Wunsch

aus, daß der Sonntag mehr dem Dienste des Herrn ge-

widmet werde, und daß ihre Unterthanen Gott eifriger um

Seine Segnungen bitten.

Aus diesem Gesetze, welches vom 29. Oktober 1833

datirt ist, läßt sich der Einfluß abnehmen, den bereits das

Christenthum über die Kaffern ausübt; und zugleich können

unsere aufgeklärten Europäer von diesen rohen Wilden sich

unterrichten lassen über die Heiligung der Tage des Herrn.
(Sion.)

Kirchliche Nachrichten.
St. Gallen, den 19. Dez. Es herrscht durch un-

fern ganzen Kanton die erfreulichste Thätigkeit; die Katho-

liken sind erwacht; selbst der Klerus ist von» Schlafe auf-
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gestanden und wirkt mit bisher nie geahnter Kraft und

Begeisterung; das Volk ist zu den schwersten Opfern bereit;
es will Gut und Blut wagen, um die Religion zu erhalten.
Ein neuer Beweis, was die Geistlichkeit vermag, wenn sie

einträchtig und entschieden handelt. Das Volk ist so begei-

stcrt und ergriffen, daß die Geistlichen die größte Sorge
haben, es möchte in übergroßem Unwillen Erzesse begehen;

sie halten eS zurück und geben sich Mühe, es weise zu lei-

ten, damit es ruhig auf ganz verfassungs- und gesetzmäßige

Weise das Gesetz verwerfe. — Selbst die lauen, blinden

Geistlichen wagen es nicht mehr zu widerstreben, einige

wenige abgerechnet, welche aber der verdienten Verachtung
des Volkes anheim gefallen sind. Zn der Gemeinde Butsch-

wyl z. B. hat daS Volk dem Kaplan Brunn er, welcher die

Frechheit hatte, in der Kirche zu sagen: „Ich für meine

„Person finde nichts Gefährliches an dem neuen Gesetze,

„sondern dadurch die Kirche durch den Staat geschützt"

alle möglichen Grobheiten in's Angesicht gesagt und ihm
gedroht^ ihn aus der Kirche hinauszuwerfen. Kaum

Einer wird es noch wagen, ctwaS zu Gunsten des Ee-

setzes zu reden oder zu thun. So werden die unkatho-

lifchen und doch katholisch sein wollenden Priester selbst

vom Volke gezwungen, wenigstens katholisch zu scheinen.

Fuchs hat, wie der hohe Priester Annas, gcweissagt: „V o n

„unten muß das Heil kommen." ES kommt wirklich

jetzt von unten, aber in andern; als dem Fuchs'schen Geiste;

er hat wahr gesprochen, ohne es zu ahnen. —
Der Kampf ist aber sehr ernst, der Sieg schwer und

nur durch die äußerste Anstrengung zu erringen; denn die

Radikalen, deren es so viele im Kantone giebt, bieten allen

Kräften auf, durch Lügen, Verläumdungen, Drohungen,

Spott und Hohn u. d. gl. Mittelchen die Schwachen zu

schrecken. Das Unsinnigste und Ungerechteste aber besteht

wohl darin, daß die Reformirten durch ihre große Anzahl
den Sieg zweifelhaft machen können und müssen, weil sie

jn dem Gesetze nichts finden, was ihrer Religion entgegen

wäre, und also sich nicht regen, sondern sich ruhig verhal

ten. — Blos durch die Besorgnis', daß im Lande Unruhen

und Bürgerkrieg entstehen könnte, wenn das Gesetz nicht

fällt, — lassen sich hie und da einige bewegen, selbst zur

Verwerfung mitzuftimmen. Sie selbst gestchen offen, daß

wir als Katholiken nicht mehr schweigen können, da eS die

Erhaltung unserer Kirche gilt. Aber wie sehr sind wir be-

nachtheiligt dadurch, daß sie gezwungen sind, für oder wi-

der ein Gesetz ihre Stimme zu geben, welches nur uns, sie

aber nicht im Geringsten berührt Doch, trotz dieses un-

günstigen Umstandes hoffen wir zuversichtlich, ein Veto zu

erringen; denn im ganzen Kanton herrscht eine nie gesehene

Begeisterung, ein Schrei des Unwillens, eine Bewegung. —

Die Gemeinden Rapperswyl, Äona, Amden, Eggersried

und Grub haben schon am letzten Sonntag einhellig das

Gesetz verworfen. — Nur in Rapperswyl sind 52 Bürger
nicht an der Gemeinde erschienen und haben dadurch ange-

nommcn; — anwesend waren 177 stimmfähige Bürger, und

176 verwarfen. — Künftigen Sonntag, den 21., werden in
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den meisten Gemeinden deS Kantons die Vetogemeinden ab-

gehalten werden. — Ueberall im Sarganserlande, Rhein-

that, Fürstenland, Toggenburg, Gaster und Seebezirk ist

jede katholische Gemeinde eines Sinnes zum Verwerfen ; so

daß eS nicht im geringsten zweifelhaft ist, beinahe alle

Katholiken, die ärgsten Radikalen und Kantonsräthe abge-

rechnet, werden das Gesetz mit Enthusiasmus verwerfen.

Freilich ist dann noch nicht Alles gewonnen. Der Erzähler
No. kW deckt daö Schwierige bei der Sache auf. Doch

wird dadurch bewiesen, was der Wille des Volkes ist, und

der Große Rath hat einen eklatanten Beweis, wie er den

Willen des Volkes mit Füßen getreten habe. Zm schlimm-

sten Falle wird doch so viel gewonnen, daß die KantonSräthe,
welche zu solchen Beschlüssen stimmten, im nächsten Früh-
ling mit Verachtung und Unwillen werden weggeworfen
werden. Sollte wider alles Erwarten die Mehrheit nicht er-
hältlich sein, und also das Gesetz in Kraft erwachsen; so

fürchten wir — eS seien aufrührerische Bewegungen im
Kantoo nicht zu verhindern; — und eS hätte der Gr. Rath
durch das neue Gesetz ein Unglück auf unsern Kanton

gewälzt, woran wir nur mit Schaudern denken könnten.

Gott wolle gnädig solches Unheil abwenden!

Den 29. dieses Monats wird sich der katholische Verein
in Eossau konstituircn. Die bisherigen Vorgänge sind gute
Vorarbeiten. An der glücklichen Ausbreitung des Vereins
ist nicht zu zweifeln. Auch das neue Volksblatt, „der St.
G a l l i sch e W a h r h e i t s fr c u n d," findet genug Abnehmer
und Mitarbeiter. In allen Kapiteln zirkulirt unter den ka-

tholischen Geistlichen die Abschrift einer bündigen Vorstellung
an Herrn Zürcher — mit welchem Glücke, wird sich zeigen.

Man sagt, Hr. Zürcher habe sich geäußert: er könne über
die 33 Artikel nicht eintreten, weil — ihm dieselben nicht
amtlich seien angezeigt worden.

Noch muß ich eines Umstandes erwähnen, welcher den

Katholiken den Sieg erschwert und eine Ungerechtigkeit

für viele Katholiken enthält. — Manche paritätische Ge-

meinde, z. V. Neu-St. Johann, Ebnat, Kappel, St.
Peterzell, hat nicht 50 kath. stimmfähige Männer. Wenn
nun alle das Veto verlangen, so ist es dennoch ihnen nicht

möglich, eine Gemeindeversammlung zu erhalten, weil die

Rcformirtcn eine solche nicht verlangen, und ohne das Vcr-
langen von 50 Männern keine Vetogcmeinde gehalten wer-
den darf. Also werden alle in den genannten Gemeinden

zerstreut lebenden Katholiken um das Recht gebracht, ihr
Veto geltend zu machen, ja sie werden sogar als Anneh-
wende gezählt, wie auch die Kranken und Andere, die an
der Gemeinde nicht erscheinen können; denn die schriftlichen
Erklärungen werden nicht angenommen.

— 23. Dez. Vorgestern wurden, sichern- Nachrichten
zufolge, Vetogcmeinden gehalten in St. Gallcn-Kappel,
Gossau, Ernctschwhl, Alt-St. Johann, MoSnang, Kirch-
berg, Schmärikon, Ionschwyl, Häggenschwyl und auch in
unserm Tablat, und überall wurde das Reformationsgesetz
mit Ruhe und Würde einhellig verworfen. Künftigen
Sonntag werden noch viele Gemeinden gehalten werden.

Im Sarganserland und im Rheinthal sieht Alles recht gut.
Ich zweiflle nicht mehr, daS Gesetz fällt. Dagegen wächst
die Wuth unserer Gegner; an Verfolgungen jeder Art
fehlt es nicht. Die früher erwähnte Adresse an Herrn
Zürcher wurde im Unter-Toggenburg von Herrn Dekan

Ochsn er und von sämmtlichen Kapitularen unterschrieben,
mit Ausnahme des Herrn Pfarrers Stäubli und des

Kaplans Brunn er.

Luzern. Schultheiß und Kleiner Rath des Kantons
Luzcrn sagen in ihrem Bericht (vom 13. Christmonat l. Z.)
an den Großen Rath über den Tod des Herrn Eduard
Pfyffer unter Anderm auch Folgendes:

„Vor allem aber wird der Verewigte schwer vermißt
„von denjenigen Behörden, welche das geistige Leben deS

„Volkes zu wecken, zu befördern und zu leiten haben. —
„Ihm vorzüglich verdankt das Landschulwesen daS Gedeihen

„und den Fortschritt, welchen es seit frühern Iahren und

„im Vergleiche mit den meisten Umgebungen auszeichnungs-

„weise gemacht hat. Er sah lebendig und klar ein, daß ein

„republikanisches Volk nur dann den Werth und die Bcdeu-

„tung seiner Freiheit erkenne, wenn es über den alltäglichen
„NahrungSbedürfnissen noch höheres Gut kenne; daß eS nur
„dann die Güter der Freiheit und Rechtsgleichheit
„zu genießen verstehe, wenn es die Leidenschaften und Vor-
„urtheile der Vernunft und Einsicht zu opfern gelernt habe.

„Denn er wußte, daß es schwer ist, frei zu sein. Mit bc-

„sonnencr Sündhaftigkeit dachte darum der Verewigte darauf,

„ das Reich der Vorurtheile, das seit langer Zeit in
„unserm Vaterlande Boden gefaßt, nach und nach zu zer-
„stören und den vaterländischen Boden von seiner Herrschaft
„frei zu inachen. Er suchte ihn, einen unsichtbaren Damm,
„durch Weckung eines geistigen Lebens, durch Auszeichnung
„von Talenten, durch Beförderung tüchtiger Lehrer cntge-
„gen zu setzen." —

„Allein er sah auch ein, daß ein offenerKampfmitdie-
„sein aus fremder Erde herü bergepflanzten Reiche
„der Vorurtheile müsse gefochten werden. Er eröff-
„nete ihn, Andere traten muthig in die Bahn ; derSieg kann
„wohl kaum ausbleiben : — allein die Besonnenheit undKlugheit
„des Verewigten werden oft noch zurückgewünscht werden."

— Die Redaktion der „katholischen Kirchenzeitung"
von Aschaffenburg, indem sie-in No. lit, die Wahl deS

Herrn Dr. Fischer auS München zum Professor der Theo-
logic in Luzern anführt, wirst in einer Note die Frage
auf: „Ist denn daS der ehemalige dortige Schul-
„inspektor? Wir wünschen darüber Aufschluß zu
„erhalten." Die Redaktion der Schw. Kirchenzeitung
kann diese Frage mit einem einfachen I a beantworten.

Aargau. Die ueue Aargaucr Zeitung in ihrer No. 99
hebt einige Stellen heraus, mit denen Hr. Schmicl den
Kommissional-Antrag zur Abweisung der wider die Bade-
ner-Konferenz-Artikel eingereichten Petitionen im Großen
Rathe begründen wollte. Zu welchem Zwecke diese Stellen
herausgehoben wurden, ob blos darum, damit sie zur
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Kenntniß des Publikums gelangten, um von demselben frei
beurtheilt werden zu können, oder aber darum, weil die
Redaktion mit dem Sinne des K'ommissional-AntrageS ein-
verstanden war, und durch Verbreitung desselben auch An-
dcre dafür gewinnen wollte, ist nicht leicht zu bestimmen.

Wie immer, so liegen sie nun einmal offen vor unsern
Augen, und sie sind der öffentlichen Beurtheilung anheim
gefallen. So wenig Gewicht wir auf die vorgebrachten
Gründe deS Kommissional-AntrageS legen können, so müssen
wir doch gestehen, daß wir dieselben wohl nie anders er-
warteten. Der Gegenstand, mit welchem sich die Kom-
mission befassen mußte, greift nun einmal tief i» die Wis-
senschaft der Theologie ein, und tiefe Kenntniß in dieser
Wissenschaft sind unsern Groß- und Klcinrathen wahrlich
nicht zuznmuthen.

Wirklich ist der ganze Inhalt deS Gutachtens mehr
ausweichender, als eingreifender Natur.

Herr Schmicl will unS glauben machen, eS handle
sich bei den Badcner-Konferenz-Artikeln nur um zufällige
oder außerwesentliche Verhältnisse der katholischen Religion.
Sei eS, daß einige der Vadener-Artikel nur gegen außer-
wesentliche Befugnisse der Kirche gerichtet seien; so fragt
eS sich doch auch, ob die katholische Kirche nicht im recht-
mäßigen, mehr als tausendjährigen Genusse derselben seie;
eS fragt sich, ob ein'rechtmäßiges Vesitzthum bei der Kirche
nichts gelte; und ob man sie desselben berauben könne,
ohne sie nur mit einem Worte darüber zu begrüßen. —

Doch gerade in dem bestund daS Hauptbestreben der
eingelegten Petitionen, besonders jener von Seite der Ru-
ralkapitel, zu zeigen, daß durch die Badener-Artikel daS

Wesen, daß daS eigentliche Leben der Katholizität ange-
griffen sei. Auf dieses hätte sich nothwendig daS Kommis-
sional-Gutachten beziehen, und gegen dieses hätten die Hrn.
Kommissionirten ihre Bemerkungen richten sollen, wenn sie

sich dazu stark genug fühlten. Dagegen kommen Verglei-
chungen von ReligionSgebräuchen vor, die gar keine An-
wendung leiden. Man stellt die Forderungen der Vadener-
Artikel in gleiches Paar mit der Inquisition, Glockenge-
läute, Klöstern :c., und will dadurch glauben machen, daß

die Aufstellung der Badcner-Artikel die katholische Religion
eben so wenig gefährde, als die Abstellung der Inquisition,
deS Glockengeläutes und der Klöster. ES bedarf eben kei-

ner gar zu tiefen Einsicht, um zu beurtheilen, daß zwischen
den Badener-Artikeln und diesen Gebräuchen und Gewöhn-
heiten deS Katholizismus irgend eine Vergleichung nur mit
Haaren herbeigezogen werden könnte.

Indessen hat eS auch mit diesen Gegenständen jene Be-
wandtniß noch lange nicht, die ihnen daS Kommissional-
Gutachten beizumessen scheint. Die katholische Religion
kann ohne Geläut der Glocken bestehen, wer weiß daS

nicht? — Doch soll eS die Regierung nur wagen, daS Ge-
läut zu verbieten, so wird die ganze Bevölkerung, die pro-
testantische wie die katholische, aufstehen, und gewiß nicht
ohne Grund. DaS Außerwesentliche deS Glockengeläutes
wird dann in'S Wesentliche umgewandelt, weil durch so

ein Verbot die Freiheit deS KultuS beschränkt würde.
So gestehen wir unsererseits es auch ohne Widerrede

ein, daß die katholische Religion ohne Klöster (von der In-
quisition möchten wir nur kein Wort verlieren) bestehen

könne; aber andererseits wird man doch auch die großen,
wichtigen, wesentlichen Dienste, welche die Klöster der Re-

ligion von jeher leisteten, nicht in Abrede stellen wollen
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Den überzeugendsten Beweis hievon geben gerade die Feinde
der Religion selbst, und zwar dadurch, daß eS überall, wo
ihre Reformirungs - und Zerstörungswuth auSbrach, die
Klöster zuerst galt, und diese unter ihren Händen als daS
erste Opfer fallen mußten; im Gegentheile an allen jenen
Orten, wo die Religion wieder zum Aufblühen kömmt, ist
man bedacht, Klöster zu errichten, so in Nordamerika, so

in Frankreich, in England, in Belgien, in Baiern :c.
Und wenn man auS dem mit oder ohne Absicht hinge-

worfencn Satze des Kommissional-EutachtenS: „Die katho-
lischt Religion kann ohne Klöster bestehen", — gar noch
schließen wollte: also kann, soll man sie ohne Bedenken
aufheben; so wäre dieser Schluß eben so folgerecht als:
Herr Schmiel kann Katholik sein, ohne einen Batzen Vcr-
mögen zu besitzen; also kann man ihm sein allfälligeS Ver-
mögen ohne weiterS nehmen.

Soll nun aber jedoch das Kommissional-Gutachten mit
Vcrgleichungen anschaulich gemacht werden, so sind wir im
Falle, Punkte zur Vergleichung darzubieten, die weit ficht-
barer in die Vadener-Artikel einschlagen, als die oben
berührten, wir meinen die Artikel deS bekannten Emser-
Kongresses vom Jahre 1780. Schlage man diese nach
entweder in Blanks Kirchengeschichte 2. Bd. S. 389, oder
in CarroveS CölibatSgefetzc 2. Th. S- 919, und man wird
die Vadener-Artikel in leibhafter Gestalt oder doch in volle-
stem Sinne finden.

Wir können eS aber dann nicht laut genug verkünden,
daß der verkappte Iustinus FebroniuS, der Trierische Weih-
bischof Nikolaus von Hontheim, der durch sein berüchtigtes
Werk „71« euc/en'ne die Emser-Punktanonen
hervorgerufen hatte, einen öffentlichen Widerruf that, und
daß er sowohl als sein hoher Prinzipal, der selige Chur-
Erzbischof von Trier, KlemenS WenzeSlauS, die auf daS
genannte Werk hin gewagten Schritte bitter bereut hatten,
nachdem daS ganze Machwerk vom Papste PiuS VI. förm-
lich verdammt worden war.

Rom. Der älteste Kirchenfürst, der Kardinaldiakon
Zos. Klem. Franz de Paula, Andreas Albani starb
am 3. d. nach langen Leiden zu Pesaro. Geboren ward
er am 13. Sept. 1750, Kardinal durch PiuS VII. am
23. Februar 1801. Unter Leo XII. bekleidete er die Lega-
tion zu Bologna. PiuS VIII. bestimmte selben zum Staats-
sekretär. Gegenwärtig war er Legat der Provinz Urbino
und Pesaro, wo ihn nun der Kardinal Thommaso Riario-
Sforza ersetzen wird.

Die „Schweizerische Kircbenzeitnng"
wird im folgenden Jahre 18Z5 fortgesetzt werden.
Das Abonnement beträgt im Kanton )2nzern halb-
jährlich 25, jährlich 50 Batzen; in entfernter»!
Gegenden um das mehr, was das Porto beträgt.
Man abonnirt beim nâchftgelegencn Postamte.

Wer diese Zeitschrift in Monatheften zu bezie«
hen wünscht, beliebe sich an Gebrüder Räber
in Luzern oder an eine solide Buchhandlung in der
Schweiz oder im Auslande zu wenden.

Das Titelblatt und das ZnhaltSverzeichniß zum dritten
Jahrgange der Schweizerischen Kirchenzeicung werden

nachgeliefert werden.

Druck und Verlag bei Gebrüdern Näber.


	

